jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§1LGO 2001
(Verfassungshestimmung)

LGO 2001 - Geschaftsordnung - LGO 2001

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.05.2025

(1) Jedem Abgeordneten des Landtages ist nach seiner Wahl oder nach seiner Berufung als Ersatzmann von der
Landeswahlbehorde ein Wahlschein auszustellen, der in der Landtagsdirektion zu hinterlegen ist.

(2) Die Landtagsdirektion hat jedem Abgeordneten, fir den der Wahlschein hinterlegt ist, eine amtliche Legitimation
mit seinem Lichtbild auszustellen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 1 LGO 2001 (Verfassungsbestimmung)
	LGO 2001 - Geschäftsordnung - LGO 2001


